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öchaden (sehn niedrige, bescheidene Annahme). M i t wieviel öchillingen
hätten die 2?0 Maulwürfe dem Laudmann genützt?

b) diesen Mantel kostet 800 ö.
!lm wieviel ist er, mit Hinsicht ans den Nutzen, den die 2?0

Maulwürfe gemacht hätten, zu billig verstaust worden? Dr. Ma.

N a t u r k u n d e .

Vogelkunde, Vogelschutz und Vogelpflege.
Vogelfang »n Nordt i ro l . I n weiten Volkskreiscn von Tirol gehört das

Hallen von 5tnbenoögeln und dainit iin ^usnmiucnhange der Vogelfang zu den
nlteingelcbten Gewohnheiten. Man kann den Vogelfang geradezu das Jagdver-
gnügen der Armen nennen. Berühmt und berüchtigt sind in dieser Beziehung die
Höttinger, deren Vogelfängerlicd weit begannt ist. Auch das südliche Innsbruckcr
Mittelgebirge, und das äußere 5tubaital beherbergen leidenschaftliche Vogelfänger.
I m Gberinntale sind besonders die Imster eifrige Fänger.

Insektenfresser, Nachtigallen, Blaukchlchen und Nothkehlchen werden zur
,^ugzeit mit 5pann- und Ichlagnetzcn gefangen. Weisen, Zeisige und die besonders
beliebten Krenzschnäbel werden init Leimruten, ötieglitzc mit bcleimtcn Schweins-
borsten gefangen. Die öteinrötl sind durch das Ausnehmen der Brüten sehr ge-
fährdet.

Die Fänger find teils wirkliche Liebhaber, die am Gesang und an der
Pflege der Tiere eine Freude haben, teils inachen die Leute mit den gefangenen
Vögeln Geschäfte, die leider allzuoft in Ächuavs umgesetzt werden. Am gefähr-
lichsten sind jene Massenfänger, die entweder die nicht verwendbaren Vögel oder
das gesamte Fangergebnis umbriugcn und die Beute einem Winkelloknlc an
Italiener verhandeln.

Das Vogelschutzgesetz (1932) will — mit Recht — den Vogelfang nicht ganz
ausschalten, aber die Answüchse bekämpfen.

Das Verbot des Aetzfnnges schützt die insektenfressenden Zugvögel. Die zeit-
liche Beschränkung ab 1. 5eptember verhindert den Fang während der Brutzeit.
Die Bestimmung, das; die von der Gemeinde ansgestelltcn Fangbcwilliguugcn von
der politischen Behörde zu überprüseu sind, gibt dem Bczirksleitcr der Bergwncht
die Möglichkeit, Alkoholiker, Masscnfänger und solche Personen, welche die Vögel
schlecht halten, von der Bewerbung auszuschließen. Eine empfindliche Lücke enthält
das Gesetz darin, das, eine Kontrolle der Vogelhnndler nicht durchgeführt werden
kann, obwohl diese die besten Abnehmer der widerrechtlich gefangenen Vögel sind.

2iur der Tätigkeit der Bergwncht ist es zu verdanken, daß sich die Verhält-
nisse in der Umgebung von Innsbruck in der letzten Aeit ganz bedeutend gebessert
haben. Die zahlreichen 3>treifungen der Bergwncht haben es erreicht, das; sich viele
ungesetzliche Fänger nicht mehr gclranen, ihr Handwerk ansznübcn, das; manche
Fangplätzc an den schönsten Tagen verödet liegen, ja daß Fänger bei der An-
näherung von Touristen die Flncht ergreifen in der Meinung, ein Bergwächter
nähere sich. 5ehr wirksam hat sich auch die Kontrolle bei bekannten Vogelfängern
hinsichtlich der Massenhaltung erwiesen.

Manche Jagdaufseher und Pächter arbeiten mit der Bcrgwacht Hand in
Hand. Ein verständnisvoller Bürgermeister verweigert für sein Gemcindcgebiet
überhaupt jede Fnngbewilligung,

L.-Reg.°)vat Hermann Hnndcl-Mazzetti,
Bezirksleiter der Bergwacht.
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